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RS OGH 1934/5/4 3Ob306/34
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.05.1934

Norm

EO §154

Rechtssatz

Ist in den Versteigerungsbedingungen der gerichtliche Erlag des Meistbotes angeordnet, so genügt es zur Vermeidung

der Wiederversteigerung nicht, daß der Ersteher behauptet, sich mit dem zum Zug kommenden Gläubiger geeinigt zu

haben, wenn dieser widerspricht. Die Richtigkeit dieser Behauptung des Erstehers ist nicht im Exekutionsverfahren

festzustellen.
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